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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 
 
vielen Dank für Ihr Vertrauen in die ARAG Rechtsschutzversicherung. Im Versicherungsfall sind wir an Ihrer Seite, Sie erhalten von uns schnelle 
und kompetente Unterstützung. 

Bi0e nutzen Sie die Möglichkeit, uns in Rechtsfragen und rechtlichen Problemen zeitnah anzusprechen. Wir können Sie dann umfassend über 
unsere Leistungen informieren, mit Ihnen die nächsten Schri0e besprechen und Ihnen frühzei&g die Übernahme der Kosten bestä&gen. So 
vermeiden Sie, dass Kosten entstehen, die Ihr Versicherungsschutz nicht abdeckt. 

Ist bereits ein Versicherungsfall eingetreten, teilen Sie uns dies bi0e unverzüglich mit. Lesen Sie hierzu am besten die Regelungen unter § �: 
der Bedingungen „Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintri0 eines Versicherungsfalls?“. 

Die Versicherungsbedingungen beschreiben Ihnen ausführlich den Inhalt der Rechtsschutzversicherung. Um Ihnen das Lesen zu erleichtern, 
haben wir die beigefügten Bedingungen in Abschni0e eingeteilt, die Ihnen möglichst unkompliziert Antworten auf Ihre Fragen zur Rechts-
schutzversicherung geben.  

Leider lassen sich juris&sche Begriffe nicht immer vermeiden. Zu Ihrem besseren Verständnis haben wir an diesen Stellen Beispiele angeführt, 
die Ihnen die Formulierungen veranschaulichen. Die Aufzählung von Beispielen ist natürlich nicht abschließend. Das bedeutet, es sind auch 
andere als die genannten Beispiele denkbar. 

Einen kurzen Überblick über die Rechtsschutzversicherung vermi0elt Ihnen auch das Produk&nforma&onsbla0. Auch hier sind die genannten 
Beispiele nicht abschließend. 

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Rechtsschutzversicherung haben, rufen Sie uns am besten einfach an. 

 

Ihre ARAG SE 
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ARAG Rechtsschutz Tarif ���� – Leistungsübersicht 

Zeichenerklärung  

 mitversichert 

 mitversichert  

nur gerichtlich 

○ versicherbar – nicht versichert  

 

§ �� Ak&v-Rechtsschutz Verkehr  

für Privatpersonen 

 

Komfort 

Versicherungssummen  

Europa unbegrenzt 

Kau&on Europa unbegrenzt 

Weltweit bis zu einem Jahr Aufenthalt im Ausland unbegrenzt  

Kau&on weltweit bis zu einem Jahr Aufenthalt im Ausland I��.��� J 

Media&on inkl. außergerichtliche Sachverständigenkosten im 

Rahmen der Media&on 

- je Media&on 

- je Kalenderjahr 

 

 

K.��� J  

�.��� J 

 

Treuebonus maximal I�� J 

Ak&v-Leistungen  

ARAG JuraTel®   

Mobiler Anwalt (Besuch bei Ihnen zu Hause)  

Media&on  

Arag Online-Rechts-Service  

Anwaltsempfehlung  

Erste-Hilfe Hotline Reise und Verkehr  

Leistungen  

Außergerichtliche Tä&gkeiten des Anwalts  

Schadenersatz-Rechtsschutz  

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht  

Steuer-Rechtsschutz   

Sozoial-Rechtsschutz  

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen  

Straf-Rechtsschutz  

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz   

Opfer-Rechtsschutz  

Park- und Halteverstöße   

Update-Garan&e für beitragsneutrale Leistungserweiterungen  

 
 
 
 
 



4 Versicherteninforma&on – ARAG Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 

Versicherteninforma&on ARAG SE 

nach § � VVG-Informa&onspflichtenverordnung 
 
 

� Iden&tät und ladungsfähige AnschriQ des Versicherers 
 

Vertragspartner für die Rechtsschutzversicherung ist die 
ARAG SE 
ARAG Platz �, R�R:� Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Gerd Peskes 
Vorstand: Dr. Dr. h. c. Paul-O0o Faßbender (Vors.), 
Dr. Renko Dirksen, Dr. Johannes Kathan,  
Dr. Ma0hias Maslaton, Wolfgang Mathmann,  
Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB ��TR� 
Ust-ID-Nr.: DE ��� KII ��I 
 

 

� HauptgeschäQstä&gkeit des Versicherers 
 

Die HauptgeschäQstä&gkeit der ARAG SE ist der Betrieb der Rechtsschutzversicherung. 

 
 

K Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
 

Dem Versicherungsverhältnis liegen die jeweils vereinbarten Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung in der bei Antrag-
stellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text dieser Bedingungen ist beigefügt.  

Die ARAG SE erbringt nach Eintri0 eines Versicherungsfalls die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versiche-
rungsnehmers bzw. Versicherten erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz). Der Versicherungsfall gilt 
als eingetreten 

�. im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB)  
a) im Schadenersatz-Rechtsschutz von dem Schadenereignis an, das dem Anspruch zugrunde liegt; 
b) enWällt;  
c) enWällt; 
d) im Rahmen von ARAG JuraTel® bei Vorliegen eines Beratungsbedürfnisses in eigenen Rechtsangelegenheiten; 
e) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß gegen 

Rechtspflichten oder RechtsvorschriQen begangen hat oder begangen haben soll. 

�. im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen für die Spezial-Straf-, Vermögensschaden- und Anstellungsvertrags-Rechtsschutzver-
sicherung (SVA) 

a) -i) enWällt; 
 

Die Voraussetzungen müssen zudem nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor dessen Beendigung eingetreten sein. Für 
Versicherungsfälle, die während einer Wartezeit eintreten, besteht jedoch kein Kostenschutz. 
Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den individuell ausgewählten Produkten, Leistungsarten, Versiche-
rungssummen und Selbstbehalten. 

 
 

R Gesamtpreis der Versicherung 
 
 Die zu entrichtende Einmalprämie für die angebotene Fahrzeug-Rechtsschutzversicherung sowie die zurzeit gül&ge Versiche-

rungssteuer können Sie den Ihnen überlassenen Vertragsunterlagen entnehmen. 
 

I Zusätzliche Kosten 
 

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen nicht an. 
 
 

� Beitragszahlung 
 

Der Beitrag kann jährlich zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres entrichtet werden, aber auch monatlich, vierteljährlich oder 
halbjährlich.  
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Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrags zum vereinbarten Versicherungsbeginn fällig. Bei späterer Zahlung beginnt der 
Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verspätete Zahlung ist nicht Ihr Verschulden. 

Bei erteiltem SEPA-LastschriQmandat muss der Versicherungsnehmer sicherstellen, dass das zum Einzug angegebene Konto zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 

Während der Vertragslaufzeit unterliegen die Beiträge der möglichen Beitragsanpassung (Erhöhung oder Verminderung) nach 
§ �� ARB. 

 
 
 

: Gül&gkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informa&onen 
 

An konkrete Informa&onen zu Rechtsschutzprodukten, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge, halten wir uns einen 
Monat gebunden. 

 
 

T Zustandekommen des Vertrags, Antragsbindefrist,  

Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Vertrag kommt durch den Antrag auf Rechtsschutz seitens eines Vertragspartners und die Annahme dieses Antrags durch den 
anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an seinen Antrag einen Monat gebunden. 

Eine Antragsannahme der ARAG SE erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungsscheins oder eine Annahmeerklärung. 

Bei einer Anfrage durch den Versicherungsnehmer (Invita&o-Antrag) erfolgt das Angebot durch die ARAG SE und die Annahme 
des Angebots durch Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers. 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzei&g gezahlt wird (siehe Ziffer �). 
 
 

� Widerrufsbelehrung 
 
 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von �R Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) 

widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbes&mmungen einschließlich der Allgemei-

nen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informa&onen nach § : Absatz � und � des Versicherungsvertragsgesetzes in 

Verbindung mit den §§ � bis R der VVG-Informa&onspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in TexWorm erhalten 

haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzei&ge Absendung des Widerrufs.  

Der Widerruf ist zu richten an: simplesurance GmbH, Am Karlsbad ��, ��:TI Berlin; Telefon �T�� – :�RTT�I (gebührenfrei 

aus dem Festnetz der Deutschen Telekom); E-Mail: support@schutzklick.de 

 
 Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir ersta0en Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs enWallenden Teil der Prämien, wenn Sie zuges&mmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs enWällt, dürfen wir in diesem Fall einbehal-
ten; dabei handelt es sich um den im Produk&nforma&onsbla0 unter Ziffer K ausgewiesenen rechnerischen Tagesbeitrag pro 
Tag. Die Ersta0ung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens K� Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der 
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) herauszugeben sind. 
 

 Besonderer Hinweis 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
 

�� Laufzeit und Beendigung der Rechtsschutzversicherung,  

insbesondere durch Kündigung 
 

Die vereinbarte Laufzeit der Rechtsschutzversicherung entnehmen Sie bitte dem Antrag und dem Produktinformationsblattfolgt aus 
den konkreten Vertragsvereinbarungen (zum Beispiel Antrag). 

Lehnt die ARAG SE Versicherungsschutz ab, obwohl sie zur Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
vorzei&g in TexWorm kündigen. 

Bejaht die ARAG SE ihre Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene Versicherungsfälle, sind 
der Versicherungsnehmer und die ARAG SE berechtigt, den Vertrag in TexWorm vorzei&g zu kündigen. 
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Die Kündigungsfrist beträgt in diesen beiden Fällen einen Monat, das heißt, die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
einen Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes oder Anerkennung der Leistungspflicht für den zweiten oder jeden 
weiteren Versicherungsfall zugegangen sein. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei der ARAG SE wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bes&mmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres, wirksam wird. 

Eine Kündigung der ARAG wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 
 

�� Anwendbares Recht, zuständiges Gericht, Kommunika&onssprache 
 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss einer Rechtsschutzversicherung liegt ebenso das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde wie einer abgeschlossenen Rechtsschutzversicherung. 

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ �K, �:, ��, �� ZPO und § ��I VVG. 

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informa&onen werden in deut-
scher Sprache verfasst. Auch während der Laufzeit der Rechtsschutzversicherung wird die ARAG SE die Kommunika&on in deut-
scher Sprache führen. 

 
 

�� Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 

Die ARAG SE kann den Versicherungsschutz ablehnen, 

• weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand in einem groben 
Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht 

• oder weil es keine hinreichende Aussicht auf Erfolg gibt. 

S&mmt der Versicherungsnehmer der Auffassung der ARAG SE nicht zu, kann er innerhalb eines Monats die Einleitung eines 
S&chentscheids oder Schiedsgutachterverfahrens von der ARAG SE verlangen (siehe § Ka ARB sowie Ziffer : Teil B SVA). Die Auf-
forderung zur Einleitung des Verfahrens ist zu richten an die ARAG SE, R�R�R Düsseldorf. 

Darüber hinaus ist die ARAG SE Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e.V.“ Das ist eine unabhängige Einrichtung der 
deutschen VersicherungswirtschaQ zur Schlichtung von Strei&gkeiten zwischen Verbrauchern und Versicherungsunternehmen. 
Der Versicherungsnehmer kann sich an diese Stelle wenden, wenn es sich um einen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag 
oder dessen Anbahnung oder Vermi0lung handelt: 

Versicherungsombudsmann e. V. 
PosWach �T �� K� 
����� Berlin 

Der Versicherungsnehmer kann weiterhin den Rechtsweg beschreiten. 
 
 

�K Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet werden an die  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. ��T 
IK��: Bonn 
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Wich&ge Hinweise 

 

� Allgemeine Vertragsvereinbarungen 
 

Varianten des Versicherungsschutzes 

Der Schutzklick-Fahrzeug-Rechtsschutz kann in zwei Varianten versichert werden: 

Schutzklick Fahrzeug-Rechtsschutz oder 

Schutzklick Fahrzeug-Rechtsschutz Basis, wobei dieser die Inhalte wie (�) , jedoch ohne Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Rechts-
schutz aufweist. 

 

Den abgeschlossenen Versicherungen liegen die aktuellen Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung der ARAG 
sowie die vereinbarten Klauseln und/oder Sonderbedingungen zugrunde. 

Alle für uns bes&mmten Anzeigen und Erklärungen sollen entweder an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen aufgeführte zuständige Stelle gerichtet werden. Sie sollten auch dann in TexWorm erfolgen, 
wenn eine solche Form weder im Gesetz noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist. 

 
 

� Risikoträger 
 

Risikoträger für den Rechtsschutz ist die ARAG SE. 
 
In Schadenangelegenheiten einschließlich sich hieraus ergebender Rechtsstrei&gkeiten, die den Rechtsschutz betreffen, kann 
ausschließlich die ARAG SE verklagt werden bzw. klagen. 

 
 

K Selbstbeteiligung 
 

Wir ziehen von den von uns zu tragenden Kosten die vereinbarte Selbstbeteiligung je Versicherungsfall ab. 

Ausnahmen: 

hängen mehrere Versicherungsfälle zeitlich und ursächlich zusammen, ziehen wir zu Ihren Gunsten die Selbstbeteili- 

gung nur einmal ab; 

 
Als Selbstbeteiligungsvarianten sind, �I�Euro je Rechtsschutzfall vereinbaren.  

ARAG JuraTel® und Rechtsschutz für Mediationsverfahren gelten stets ohne Selbstbeteiligung. 
 

R Wartezeiten 
 
 EnWällt 
 
 

I Tarifgruppe 
 
EnWällt. 
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Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 

(ARB ����) der ARAG SE 

 
� Was ist Inhalt der Rechtsschutzversicherung? 

§ � Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversicherung? 

§ � Für welche Rechtsangelegenheiten gibt es Rechtsschutz? 

§ K Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht? 

§ K a Wann können wir unsere Eintri0spflicht wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder Mutwilligkeit ablehnen  
und was können Sie tun? 

§ R Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutzleistung? 

§ R a Versichererwechsel 

§ I Welche Kosten übernehmen wir? 

§ I a Welche Kosten übernehmen wir in Media&onsverfahren? 

§ I b Verhältnis zu anderen Versicherungsverträgen (Differenzdeckung) 

§ � In welchen Ländern sind Sie versichert? 

 

 

� Nach welchen Regeln richtet sich das Versicherungsverhältnis zwischen der ARAG und den Versicherten? 

§ : Wann beginnt der Versicherungsschutz? 

§ T Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen? 

§ � Was ist bei der Zahlung des Versicherungsbeitrags zu beachten? 

§ � a (nicht belegt) 

§ ��  (nicht belegt) 

§ �� Wie wirkt sich eine Veränderung der persönlichen oder sachlichen Verhältnisse des Versicherten  

 auf den Versicherungsbeitrag aus? 

§ �� Was geschieht, wenn das versicherte Interesse wegfällt? 

§ �K In welchen Fällen kann der Vertrag vorzei&g gekündigt werden? 

§ �R Wann verjähren die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag? 

§ �I Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen? 

§ �� Was ist bei Anzeigen und Erklärungen zu beachten? 

 

 

K Was ist im Versicherungsfall zu beachten? 

§ �: Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintri0 eines Versicherungsfalls? 

§ �T (nicht belegt) 

§ �� (nicht belegt) 

§ �� Welches Gericht ist für Klagen aus dem Versicherungsvertrag zuständig und welches Recht ist anzuwenden? 

 

 

R In welchen Formen wird der Versicherungsschutz angeboten? 

§ �� Ak&v-Rechtsschutz Verkehr Komfort für Privatpersonen 

§ �� b 

- § �� p (nicht belegt) 

 

 

A Standardklauseln 

Klausel � –  �� (nicht belegt) 

 

 

 

 B Sonderbedingungen 

Sonderbedingung � bis � (nicht belegt) 

Sonderbedingung �� ARAG JuraTel® 

Sonderbedingung �� bis �K (nicht belegt) 
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� Inhalt der Versicherung 
 
 

§ � Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

Sie möchten Ihre rechtlichen Interessen wahrnehmen. Wir erbringen die dafür erforderlichen Leistungen. Der Umfang unserer 
Leistungen ist im Versicherungsantrag, im Versicherungsschein und in diesen Versicherungsbedingungen beschrieben. 

 
 

§ � Leistungsarten 

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in verschiedenen Formen vereinbart werden, die in § �� bis § �� beschrieben sind. 
Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungsschutz 

 
a) Schadenersatz-Rechtsschutz 

für die Durchsetzung Ihrer Schadenersatzansprüche. 
Solche Schadenersatzansprüche dürfen jedoch nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglichen 
Rechts an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen.  
(Das bedeutet zum Beispiel, dass wir Schadenersatzansprüche wegen der Beschädigung eines Fernsehers oder wegen eines Au-
tounfalls gegen den Schädiger abdecken, nicht aber Ansprüche aus einer Vertragsverletzung bei einer mangelha#en Fernseher- 
oder Autoreparatur. Grundlage hierfür ist der Vertrags-Rechtsschutz; siehe unter d).) 

 
b) enWällt 

 
c) enWällt 

 
d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 

um Ihre rechtlichen Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten wahrzunehmen. (Ein „Schuld-
verhältnis“ besteht zum Beispiel zwischen Käufer und Verkäufer. Ein Streit über ein dingliches Recht kann beispielsweise zwischen 
dem Eigentümer und dem Besitzer um die Herausgabe einer Sache bestehen.)  
Dieser Versicherungsschutz gilt nicht, soweit es sich um eine Angelegenheit aus dem Bereich Schadenersatz-Rechtsschutz (siehe 
oben a)) handelt.  
 

e) Steuer-Rechtsschutz 

um Ihre rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit Steuern und Abgaben vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten 
wahrzunehmen sowie in Ein-/Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichtsverfahren vorangehen. 

 
f) Sozial-Rechtsschutz 

um ihre rechtlichen Interessen vor deutschen Sozialgerichten wahrzunehmen sowie in Widerspruchsverfahren die diesen Ge-
richtsverfahren vorangehen. 

 
g) Verwaltungs-Rechtsschutz 

aa) um Ihre rechtlichen Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerich-
ten wahrzunehmen; 

 
bb) enWällt 

 
h) enWällt 

 
i) Straf-Rechtsschutz  

für die Verteidigung, wenn Ihnen ein strafrechtliches Vergehen vorgeworfen wird. (Vergehen sind Stra#aten, die im Mindestmaß 
mit einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr oder Geldstrafe bedroht sind.)  
aa) Wird Ihnen ein verkehrsrechtliches Vergehen – also ein Vergehen mit Bezug zum Straßenverkehr – vorgeworfen, erhalten 

Sie Versicherungsschutz.  
Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskräQig fest, dass Sie das Vergehen vorsätzlich begangen haben. Dann sind Sie verpflich-
tet, uns die entstandenen Kosten zu ersta0en. Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Ihnen ein Verbrechen vorge-
worfen wird. (Ein Verbrechen ist eine Stra#at, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist.) 

 
bb) Wird Ihnen ein sons&ges strafrechtliches Vergehen vorgeworfen. haben Sie Versicherungsschutz unter folgenden Voraus-

setzungen: 
• Das Vergehen ist vorsätzlich und fahrlässig nach dem Gesetz stra`ar und 
• Ihnen wird ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen. 
Wird Ihnen jedoch ein vorsätzliches Verhalten vorgeworfen, erhalten Sie zunächst keinen Rechtsschutz. Wenn Sie nicht 
wegen vorsätzlichen Verhaltens verurteilt werden, erhalten Sie rückwirkend Versicherungsschutz. Ändert sich der Vorwurf 
während des Verfahrens auf fahrlässiges Verhalten, besteht ab diesem Zeitpunkt Versicherungsschutz. 
 
In folgenden Fällen haben Sie also keinen Versicherungsschutz: 
• Ihnen wird ein Verbrechen vorgeworfen (zum Beispiel Meineid, Raub). 
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• Ihnen wird ein Vergehen vorgeworfen, das nur vorsätzlich begangen werden kann (zum Beispiel Beleidigung, Diebstahl, 
gefährliche Körperverletzung). 

Dabei ist es egal, ob der Vorwurf berech&gt ist oder wie das Strafverfahren ausgeht. 
 
j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz   

 für Ihre Verteidigung, wenn Ihnen eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen wird. (Beispiel: Sie verstoßen gegen die Gurtpflicht oder 
verursachen unzulässigen Lärm.) 

 
k) – o) enWällt  

 

§ K Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz:  
 
(�) Jede Interessenwahrnehmung in ursächlichem Zusammenhang mit 

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, Inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben. 
 
b) Nuklearschäden und gene&schen Schäden. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden aus einer medizinischen Behandlung. 
 
c) Bergbauschäden und Beeinträch&gungen aufgrund von bergbaubedingten Immissionen an Grundstücken und Gebäuden.  
 
d) aa) dem Kauf oder Verkauf eines Grundstücks, das bebaut werden soll, 

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils, das sich in Ihrem Eigentum oder Besitz befindet oder 
das Sie erwerben oder in Besitz nehmen möchten, 

cc) der genehmigungs-/anzeigepflich&gen baulichen Veränderung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils. Dieses 
Grundstück, Gebäude oder Gebäudeteil befindet sich in Ihrem Eigentum oder Besitz oder Sie möchten es erwerben 
oder in Besitz nehmen.  

Auch bei der Finanzierung eines der unter d) genannten Vorhaben haben Sie keinen Rechtsschutz.  
 

 
(�) a) • Sie wollen Schadenersatzansprüche abwehren. (Beispiel: Sie haben einen Verkehrsunfall und der Gegner will Schadener-

satz von Ihnen. Dies ist nicht durch die Rechtsschutzversicherung, sondern im Rahmen der Ha#pflichtversicherung versi-
chert.) 
Ausnahme: Der Schadenersatzanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung. (Beispiel: Der Vermieter des Mie5ahrzeugs 
verlangt Schadenersatz wegen verspäteter Rückgabe. Dies ist aufgrund des Mietvertrags über den Vertrags-Rechtsschutz 
versichert.) 

• Sie wollen Unterlassungsansprüche geltend machen oder abwehren. 
Ausnahme: Der Unterlassungsanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglichen 
Rechts an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

 
b) enWällt 
 
c) Strei&gkeiten aus dem Recht der HandelsgesellschaQen oder aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juris&-

scher Personen (zum Beispiel: Geschä#sführer einer GmbH oder Vorstände einer Ak6engesellscha#). 
 
d) Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-/Gebrauchsmus-

ter- und Designrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum. 
 
e) enWällt. 
 
f) Strei&gkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung, der Verwaltung und der Finanzierung von 

Kapitalanlagen. 
 

Als Kapitalanlagen gelten nicht: 
• Güter zum eigenen Ge- oder Verbrauch; 
• Gebäude oder Gebäudeteile, soweit diese zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden oder genutzt werden sollen; 
• sowie  

aa) Geldanlagen auf Giro-, Spar-, Festgeld- und Tagesgeldkonten, 
bb) Sparverträge, 
cc) Lebens- und Rentenversicherungen, 
dd) Geldanlagen aus vermögenswirksamen Leistungen oder in steuerlich geförderten Altersvorsorgeprodukten. 

 
g) Strei&gkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit 

• Spiel- oder We0verträgen; 
• Gewinnzusagen. 

 
h) enWällt. 
 
i) Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen. 
 
j) enWällt. 
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k) Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen wahr 

aa) vor Verfassungsgerichten oder  
bb) vor interna&onalen oder suprana&onalen Gerichtshöfen (zum Beispiel: Europäischer Gerichtshof).  

Ausnahme: Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen wahr als Bediensteter interna&onaler oder suprana&onaler Orga-
nisa&onen aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen. 

 
l) Jede Interessenwahrnehmung  

aa) im ursächlichen Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über Ihr Vermögen eröffnet wurde oder eröffnet 
werden soll (zum Beispiel: Zwangsversteigerung des Fahrzeugs als Folge Ihres Insolvenzantrags), 

bb) für Sie als Gläubiger in einem Insolvenzverfahren über das Vermögen einer anderen Person; ausgenommen hiervon ist die 
Anmeldung der Forderungen zur Insolvenztabelle. 

 
m) enWällt. 
 
n) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Park- oder Halteverstoßes, bei denen die deuche Bußgeld-

katalog-Verordnung (BKatV) keinen Eintrag in das Verkehrszentralregister vorsieht (Punktesystem) und darüber hinaus auch in 
Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Halte- und Parkverstoßes im Ausland. 

 
o) enWällt. 
 
p) in Verwaltungsverfahren, 

• in denen es um Subven&onsangelegenheiten geht; Subven&onen sind Leistungen aus öffentlichen Mi0eln, die ganz oder 
teilweise ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt werden und der Förderung der WirtschaQ oder sons&ger Gemein-
wohlinteressen dienen sollen; 

• die dem Schutz der Umwelt dienen; 
• über die Vergabe von Studienplätzen. 

 

(K) a) Es bestehen Strei&gkeiten  
• zwischen Ihnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags; 
• von Mitversicherten gegen Sie; 
• von Mitversicherten untereinander;  

 
b) Strei&gkeiten sons&ger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspartner gleich welchen Geschlechts) 

untereinander, wenn diese Strei&gkeiten im ursächlichen Zusammenhang mit der PartnerschaQ stehen. Dies gilt auch, wenn 
die PartnerschaQ beendet ist. 

 
c) Ansprüche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie übertragen oder sind auf Sie übergegangen, nachdem ein Versicherungs-

fall bereits eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege hat einen Verkehrsunfall und überträgt seine Schadenersatzansprü-
che auf Sie. Diese wollen Sie gegenüber dem Unfallgegner geltend machen. Dies ist nicht versichert.) 

 
d) Sie wollen die Ansprüche eines anderen geltend machen oder Sie sollen für Verbindlichkeiten eines anderen einstehen. 

(Beispiel: Ihr Arbeitskollege kau# ein Fahrzeug. Sie bürgen für den Darlehensvertrag mit dem Autoverkäufer. Strei6gkeiten 
aus dem Bürgscha#svertrag sind nicht versichert.) 

 
(R) Sie haben in den Leistungsarten § � a) bis h), m) und o) den Versicherungsfall vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführt. 

Wird dies erst nachträglich bekannt, sind Sie verpflichtet, unsere Leistungen zurückzuzahlen. 
 
 

§ K a Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder Mutwilligkeit 

(�) Wir können den Rechtsschutz ablehnen, wenn unserer Auffassung nach 
a) die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg  
 
oder 
 
b) Sie Ihre rechtlichen Interessen mutwillig wahrnehmen wollen.  

Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn die voraussichtlich entstehenden Kosten in einem groben Missverhältnis zum angestreb-
ten Erfolg stehen. In diesem Fall können wir nicht zahlen, weil die berech&gten Interessen der GemeinschaQ der Versicher-
ten beeinträch&gt würden. 
Die Ablehnung müssen wir Ihnen in diesen beiden Fällen unverzüglich schriQlich mi0eilen, und zwar mit Begründung. („Un-
verzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldha#es Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.) 

 
c) Haben wir den Rechtsschutz aus anderen Gründen abgelehnt und widersprechen Sie dieser Ablehnung, so können 

wir den Rechtsschutz aus den Gründen der Buchstaben a) oder b) nur dann ablehnen, wenn wir Ihnen dies danach 
unverzüglich unter Angabe der Gründe, die zur Ablehnung nach einer dieser Ziffern geführt haben, in TexWorm mit-
teilen. 

 
(�)  Was geschieht, wenn wir eine Leistungspflicht nach (�) ablehnen und Sie damit nicht einverstanden sind? 

a) Schiedsgutachterverfahren 
Sie können von uns die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen, und zwar innerhalb eines Monats. 
Wir sind verpflichtet, Sie auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Mit diesem Hinweis müssen wir Sie auffordern, uns alle 
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nach Ihrer Auffassung für die Durchführung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlichen Mi0eilungen und Unter-
lagen innerhalb dieser Monatsfrist zuzusenden. 
aa) Wenn Sie die Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen, müssen wir dieses Verfahren inner-

halb eines Monats einleiten und Sie hierüber unterrichten. 
bb) Wenn zur Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen Fristen einzuhalten sind, müssen wir die zur Fristwahrung 

notwendigen Kosten tragen, und dies bis zum Abschluss des Schiedsgutachterverfahrens. (Beispiele für das Ein-
halten von Fristen: Berufungsfrist droht abzulaufen, Verjährung droht einzutreten.) Wenn der Schiedsspruch 
ergibt, dass die Leistungsverweigerung berech&gt war, müssen Sie uns diese Kosten ersta0en. 
Wenn wir das Schiedsgutachterverfahren nicht innerhalb eines Monats einleiten, besteht für Sie Versicherungs-
schutz im beantragten Umfang. 

cc) Der Schiedsgutachter ist ein seit mindestens fünf Jahren zugelassener Rechtsanwalt. Er wird vom Präsidenten 
der für Ihren Wohnsitz zuständigen Rechtsanwaltskammer benannt. Dem Schiedsgutachter müssen wir alle uns 
vorliegenden Mi0eilungen und Unterlagen zur Verfügung stellen, die für die Durchführung des Schiedsgut-
achterverfahrens wesentlich sind. Der Schiedsgutachter entscheidet schriQlich, ob Versicherungsschutz besteht. 
Diese Entscheidung ist für uns verbindlich. 

 
b) S&chentscheid 

Sie können aber auch den für Sie tä&gen oder noch zu beauQragenden Rechtsanwalt veranlassen, eine begründete 
Stellungnahme abzugeben, und zwar zu folgenden Fragen: 
• Besteht eine hinreichende Aussicht auf Erfolg?  
• Und steht die Durchsetzung Ihrer rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Er-

folg? 
Die Entscheidung des Rechtsanwalts ist für Sie und für uns bindend, es sei denn, dass diese Entscheidung offenbar 
von der tatsächlichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht. 
Für die Stellungnahme können wir Ihnen eine Frist von mindestens einem Monat setzen. Damit der Rechtsanwalt die 
Stellungnahme abgeben kann, müssen Sie ihn vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage unterrichten. Au-
ßerdem müssen Sie die Beweismi0el angeben. Wenn Sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, enWällt Ihr Ver-
sicherungsschutz. 
Wir sind verpflichtet, Sie auf diese mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolgen (Verlust des Versicherungs-
schutzes) hinzuweisen. 

 
(K) Kosten 

Die Kosten des Schiedsgutachtens bzw. des S&chentscheids tragen wir unabhängig von deren Ergebnis. 
 
 

§ R Voraussetzung für den Anspruch auf Versicherungsschutz 

(�) Sie haben Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist. 
Diesen Anspruch haben Sie aber nur, wenn der Versicherungsfall nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor dessen 
Ende eingetreten ist. 
Der Versicherungsfall ist:  
a) im Schadenersatz-Rechtsschutz nach § � a) das erste Ereignis, bei dem der Schaden eingetreten ist oder eingetreten 

sein soll; 
 
b) aa) enWällt; 

bb) enWällt; 
 
c) in allen anderen Fällen der Zeitpunkt, zu dem Sie oder ein anderer (zum Beispiel der Gegner oder ein Dri;er) gegen 

Rechtspflichten oder RechtsvorschriQen verstoßen hat oder verstoßen haben soll. 
 

Hierbei berücksich&gen wir  
• alle Tatsachen (das heißt konkrete Sachverhalte im Gegensatz zu Werturteilen), 
• die durch Sie und den Gegner vorgetragen werden, 
• um die jeweilige Interessenverfolgung zu stützen. 

 

Es bestehen keine Wartezeiten zur Inanspruchnahme der Leistungen. 

 
 
 
(�) Was gilt, wenn in den Fällen des Absatz � c) mehrere tatsächliche oder behauptete Rechtsverstöße für die rechtliche Interessen-

wahrnehmung ursächlich sind? 
• Dann ist der erste entscheidend. Unberücksich&gt bleiben dabei zu Ihren Gunsten tatsächliche oder behauptete Verstöße, die 

länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes zurückliegen. 
• Sollen Rechtsverstöße wechselsei&g (das heißt von Ihnen und vom Gegner) begangen worden sein, werden die Verstöße bei-

der Parteien berücksich&gt. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie Ansprüche geltend machen oder abwehren. (Beispiel: Sie ma-
chen einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung geltend. Der Käufer verweigert die Zahlung mit der Begründung, Sie hä;en ihn bei 
Vertragsabschluss arglis6g getäuscht. Der Versicherungsfall ist nicht die Weigerung der Zahlung, da bei der Bes6mmung des 
Versicherungsfalls der erste Rechtsverstoß maßgeblich ist, also hier die behauptete Täuschung.) 

 
(K) Wenn sich ein behaupteter Rechtsverstoß über einen Zeitraum erstreckt (Dauerverstoß), ist nur dessen Beginn maßgeblich. Ein 

solcher Dauerverstoß liegt vor 
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• bei sich gleichmäßig wiederholenden Verstößen (Beispiel: Der Arbeitgeber zahlt seit Monaten keinen Lohn. Der Versicherungs-
fall ist der erste Lohnausfall.) oder 

• wenn ein andauernder rechtswidriger Zustand herbeigeführt worden sein soll (Beispiel: Bei Beginn eines Mietverhältnisses 
wird die Wohnung in mangelha#em Zustand übergeben. Sie wird vom Vermieter erst nach mehreren Rügen des Versicherungs-
nehmers in einen vertragsgemäßen Zustand versetzt. Versicherungsfall ist die Übergabe der Wohnung bei Mietbeginn.) 

 
(R) In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz: 

a) Eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die Sie vor Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen haben, löst den Ver-
sicherungsfall aus. („Willenserklärung“ oder „Rechtshandlung“: Das sind zum Beispiel ein Antrag auf Fahrerlaubnis oder eine 
Mahnung.) 

 
b) Sie haben vor Beginn des Versicherungsschutzes einen Darlehens- oder Versicherungsvertrag geschlossen und üben ein 

Widerrufs- oder Widerspruchsrecht aus mit der Begründung, bei Abschluss des Darlehens- oder Versicherungsvertrags über 
das Widerrufs- oder Widerspruchsrecht gar nicht oder nur unzureichend aufgeklärt bzw. belehrt worden zu sein. Dies gilt 
auch dann, wenn Widerruf oder Widerspruch nach Abschluss des Rechtsschutzvertrags erfolgen. 

 
c) Sie melden uns einen Versicherungsfall, sind aber mit dem betroffenen Risiko zu diesem Zeitpunkt länger als drei Jahre nicht 

mehr bei uns versichert. 
 
d) Im Steuer-Rechtsschutz nach § � e) liegen die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die Festsetzung Ihrer 

Abgaben (zum Beispiel: Steuern, Gebühren) vor Vertragsbeginn. 
 
(I) enWällt; 
 
 

§ R a Versichererwechsel 

(�) Damit Sie bei einem Versichererwechsel möglichst keine Nachteile haben, gilt abweichend von den Regelungen unter § R Absatz 
R Folgendes: Sie haben in folgenden Fällen Anspruch auf Versicherungsschutz uns gegenüber:  
• Der Versicherungsfall ist in unserer Vertragslaufzeit eingetreten. Der Versicherungsschutz gilt auch dann, wenn die Willenser-

klärung oder Rechtshandlung, die den Versicherungsfall ausgelöst hat, in die Vertragslaufzeit des bisherigen Versicherers fällt. 
• Der Versicherungsfall liegt zwar in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers, der Anspruch wird aber erstmals später als drei 

Jahre nach Beendigung der Vorversicherung geltend gemacht. Die Meldung beim Vorversicherer darf nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig versäumt worden sein.  („grob fahrlässig“ bedeutet: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in 
ungewöhnlich hohem Maße.) 

• Der Versicherungsfall im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (Beispiel: Steuerbescheid) fällt in unsere Vertragslaufzeit, die 
Grundlagen für Ihre Steuer- oder Abgabenfestsetzung sind aber in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers eingetreten. (Bei-
spiel: Sie erhalten in unserer Vertragslaufzeit einen Steuerbescheid, der ein Steuerjahr in der Vertragszeit des Vorversicherers 
betrif.) 

Voraussetzung für Versicherungsschutz ist in allen eben genannten Fällen, dass 
• Sie bei Ihrer vorherigen Versicherung gegen dieses Risiko versichert waren und  
• der Wechsel zu uns lückenlos erfolgt ist. 
In diesen Fällen geben wir Versicherungsschutz in genau dem Umfang, den Sie bei Ihrem bisherigen Versicherer versichert hat-
ten, höchstens jedoch im Umfang unseres Vertrags. 

 
(�) Endet die bisherige Versicherung für das beantragte Risiko um �R.�� Uhr des Vortags, so beginnt der Versicherungsschutz bei 

uns bereits um �.�� Uhr des Tages, an dem Versicherungsschutz beantragt wird. 
 
 

§ I Leistungsumfang 

(�) Wir erbringen und vermi0eln Dienstleistungen, damit Sie Ihre Interessen im nachfolgend erläuterten Umfang wahrnehmen kön-
nen:  
a) Bei Eintri0 des Versicherungsfalls im Inland übernehmen wir folgende Kosten: 

Die Vergütung eines Rechtsanwalts, der Ihre Interessen vertri0 (Wenn Sie mehr als einen Rechtsanwalt beau#ragen, tragen 
wir die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht. Auch Mehrkosten aufgrund eines Anwaltswechsels tragen wir nicht.)  
Wir ersta0en maximal die gesetzliche Vergütung eines Rechtsanwalts, der am Ort des zuständigen Gerichts ansässig ist oder 
wäre. Die gesetzliche Vergütung richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. 
Wir übernehmen auch die Reisekosten und Abwesenheitsgelder für einen Besuch des für Sie tä&gen Rechtsanwalts bei 
Ihnen bis zu einer EnWernung von ��� Kilometern, wenn der Besuch aufgrund besonderer Situa&onen erforderlich ist (Mo-
biler Anwalt: zum Beispiel bei Krankheit, Unfall, Unabkömmlichkeit in der Firma) Die Reisekosten und Abwesenheitsgelder 
ersta0en wir bis zur Höhe der Sätze, die für GeschäQsreisen deutscher Rechtsanwälte gelten. 
Wohnen Sie mehr als ��� Kilometer LuQlinie vom zuständigen Gericht enWernt?  
Dann übernehmen wir weitere anwaltliche Kosten, und zwar bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts, 
der nur den SchriQverkehr mit dem Anwalt am Ort des zuständigen Gerichts führt (sogenannter Verkehrsanwalt). Alterna&v 
übernehmen wir in gleicher Höhe Reisekosten und Abwesenheitsgelder des für Sie tä&gen Rechtsanwalts. 
Dies gilt nur für die erste Instanz. 
Ausnahme: Im Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz tragen wir diese weiteren Kosten 
nicht. 

 
Wenn sich die Tä&gkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beschränkt, dann tragen wir je Versicherungsfall Kosten 
von bis zu �I� Euro: 
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• Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlichen oder schriQlichen Rat, 
• er gibt Ihnen eine AuskunQ oder 
• er erarbeitet für Sie ein Gutachten. 

 
b) Bei einem Versicherungsfall im Ausland tragen wir die Kosten für einen Rechtsanwalt, der für Sie am zuständigen Gericht 

im Ausland tä&g wird. Dies kann sein entweder 
• ein am Ort des zuständigen Gerichts ansässiger ausländischer Rechtsanwalt oder 
• ein Rechtsanwalt in Deutschland. 
Den Rechtsanwalt in Deutschland vergüten wir so, als wäre der Rechtsstreit am Ort seines Anwaltsbüros in Deutschland. 
Diese Vergütung ist begrenzt auf die gesetzliche Vergütung. 
Ist ein ausländischer Rechtsanwalt für Sie tä&g und wohnen Sie mehr als ��� Kilometer LuQlinie vom zuständigen Gericht 
(im Ausland) enWernt? Dann übernehmen wir zusätzlich die Kosten eines Rechtsanwalts an Ihrem Wohnort. Diesen Rechts-
anwalt bezahlen wir dann bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts, der den SchriQverkehr mit dem 
Anwalt am Ort des zuständigen Gerichts führt (sogenannter Verkehrsanwalt). 
Dies gilt nur für die erste Instanz.  
 
Wenn sich die Tä&gkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beschränkt, dann tragen wir je Versicherungsfall Kosten 
von bis zu �I� Euro: 
• Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlichen oder schriQlichen Rat, 
• er gibt Ihnen eine AuskunQ oder 
• er erarbeitet für Sie ein Gutachten. 
 
Haben Sie einen Versicherungsfall, der aufgrund eines Verkehrsunfalls im europäischen Ausland eingetreten ist, und haben 
Sie daraus Ansprüche? 
Dann muss zunächst eine Regulierung mit dem SchadenregulierungsbeauQragten bzw. mit der Entschädigungsstelle im In-
land erfolgen. Erst wenn diese Regulierung erfolglos geblieben ist, tragen wir auch Kosten für eine Rechtsverfolgung im 
Ausland. Die zusätzlichen Kosten der Regulierung im Inland übernehmen wir im Rahmen der gesetzlichen Gebühren, und 
zwar bis zur Höhe einer �,I-fachen Gebühr nach § �K Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) für dessen gesamte Tä&gkeit. 
Bei Eintri0 eines Versicherungsfalls im örtlichen Geltungsbereich des § � Absatz � tragen wir abweichend von (�) b) Absatz 
� die Vergütung eines für Sie tä&gen ausländischen Rechtsanwalts bis zur Höhe der gesetzlichen Gebühren, die bei der 
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen in Deutschland durch einen Rechtsanwalt angefallen wären. Dabei legen wir das 
deutsche Gebührenrecht und die hier üblichen Gegenstands- und Streitwerte zugrunde. 

 
c) Wir tragen  

• die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen wer-
den, 

• die Kosten des Gerichtsvollziehers. 
 
d) Wir übernehmen die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens. Und zwar bis zur Höhe der Gebühren, die im 

Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstünden. 
Versicherungsschutz für Media&on besteht nur nach § I a) im Inland. 

 
e) Wir übernehmen die Verfahrenskosten vor Verwaltungsbehörden, die Ihnen von der Behörde in Rechnung gestellt werden. 
 
f) Wir übernehmen die übliche Vergütung für einen öffentlich bestellten technischen Sachverständigen oder eine rechtsfähige 

technische Sachverständigenorganisa&on (Beispiel: TÜV oder Dekra) in Fällen  
• der Verteidigung in einem verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, 
• wenn Sie Ihre rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturverträgen von KraQfahrzeugen und Anhängern wahrneh-

men.  
 
g) enWällt; 
 
h) Wir tragen die übliche Vergütung eines im Ausland ansässigen Sachverständigen. Dies tun wir, wenn Sie Ersatzansprüche 

wegen der im Ausland eingetretenen Beschädigung eines KraQfahrzeugs oder eines Anhängers geltend machen wollen. 
 
i) Wir tragen Ihre Kosten für eine Reise zum Gericht, wenn  

• Sie dort als Beschuldigter oder Prozesspartei erscheinen müssen und  
• Sie Rechtsnachteile nur durch Ihr persönliches Erscheinen vermeiden können. 
Die Reisekosten zu einem inländischen Gericht übernehmen wir jedoch nur, wenn Sie – über die vorgenannten Vorausset-
zungen hinaus – mehr als ��� Kilometer LuQlinie vom Gerichtsort enWernt wohnen.  
Wir übernehmen die tatsächlich entstehenden Kosten bis zur Höhe der für GeschäQsreisen von deutschen Rechtsanwälten 
geltenden Sätze. Wenn Sie diese Kosten in fremder Währung bezahlt haben, ersta0en wir Ihnen diese in Euro. 

 
j) Wir übernehmen die Anwalts- und Gerichtskosten Ihres Prozessgegners, wenn Sie zur Ersta0ung dieser Verfahrenskosten 

aufgrund gerichtlicher Festsetzung verpflichtet sind. 
 
(�) Wir ersta0en die von uns zu tragenden Kosten, wenn Sie nachweisen, dass Sie  

• zu deren Zahlung verpflichtet sind oder 
• diese Kosten bereits gezahlt haben. 
Bei fremder Währung ersta0en wir Ihnen diese in Euro und benutzen als Abrechnungsgrundlage den Wechselkurs des Tages, an 
dem Sie die Kosten vorgestreckt haben. 
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(K) Wir können folgende Kosten nicht ersta0en: 

a) Kosten, die Sie übernommen haben, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein; 
 
b) Kosten,  

aa) die bei einer gütlichen Einigung entstanden sind und die nicht dem Verhältnis des von Ihnen angestrebten Ergebnisses 
zum erzielten Ergebnis entsprechen. (Beispiel: Sie verlangen Schadenersatz in Höhe von ?@.@@@ Euro. In einem Vergleich 
mit dem Gegner erlangen Sie einen Betrag von A.@@@ Euro = A@ Prozent des angestrebten Ergebnisses. In diesem Fall 
übernehmen wir D@ Prozent der entstandenen Kosten – nämlich für den Teil, den Sie nicht durchsetzen konnten.) 
Dies bezieht sich auf die gesamten Kosten der Strei&gkeit. 
Ausnahme: Es ist gesetzlich eine andere Kostenregelung vorgeschrieben; 

bb) die darauf enWallen, dass Sie im Rahmen einer gütlichen Einigung unstrigge Ansprüche einbezogen haben; 
 
c) Von den von uns zu tragenden Kosten ziehen wir die vereinbarte Selbstbeteiligung in Höhe von �I� Euro je Versicherungsfall 

ab. 
 

Ausnahmen: 
Hängen mehrere Versicherungsfälle zeitlich und ursächlich zusammen, ziehen wir zu Ihren Gunsten die Selbstbeteiligung 
nur einmal ab. 

 
d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme (zum Beispiel: Kosten eines Gerichts-

vollziehers) je Vollstreckungs&tel entstehen; 
 
e) Kosten von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als fünf Jahre nach RechtskraQ des Vollstreckungs&tels eingeleitet 

werden („Vollstreckungs&tel“ sind unter anderem Vollstreckungsbescheid und Urteil); 
 
f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art, bei denen vom Gericht eine Geldstrafe oder Geldbuße unter �I� Euro 

verhängt wurde; 
 
g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde; 
 
h) Kosten, die im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in Bezug auf gewerblich genutzte Grundstücke, Gebäude 

oder Gebäudeteile für eine erforderliche umweltbedingte Besei&gung und Entsorgung von Schadstoffen und Abfällen ent-
stehen; 

 
i) Kosten, die bei Teileintri0spflicht auf den nicht gedeckten Teil enWallen. Treffen Ansprüche zusammen, für die teils Versi-

cherungsschutz besteht, teils nicht, tragen wir nur den Teil der angefallenen Kosten, der dem Verhältnis des Wertes des 
gedeckten Teils zum Gesamtstreitwert (Quote) entspricht. In den Fällen des § � h) bis j) sowie n) �) bis K) richtet sich der von 
uns zu tragende Kostenanteil nach Gewichtung und Bedeutung der einzelnen Vorwürfe im Gesamtzusammenhang; 

 
j) die Umsatzsteuer, soweit Sie zum Vorsteuerabzug berech&gt sind. 

 
(R) Wir zahlen in jedem Versicherungsfall höchstens die in unserem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme. 

Zahlungen für Sie selbst und für mitversicherte Personen in demselben Versicherungsfall rechnen wir zusammen. Dies 
gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen. 

 
(I) enWällt; 

 
(�) Wir sorgen 

a) für die Übersetzung der Unterlagen, wenn dies notwendig ist, um Ihre rechtlichen Interessen im Ausland wahrzunehmen. 
Wir übernehmen dabei auch die Kosten, die für die Übersetzung anfallen; 

 
b) für die Zahlung einer Kau&on, wenn nö&g, um Sie vorübergehend von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen. Dies 

geschieht in Form eines zinslosen Darlehens bis zu der in unserem Vertrag vereinbarten Höhe; 
 

c) für die Auswahl und BeauQragung eines Dolmetschers, wenn Sie, Ihr mitversicherter Lebenspartner oder Ihre mitversicher-
ten Kinder im Ausland verhaQet oder mit HaQ bedroht werden, und tragen auch die hierfür anfallenden Kosten. Außerdem 
benachrich&gen wir in diesen Fällen von Ihnen benannte Personen und bei Bedarf diploma&sche Vertretungen; 

 
d) auf Ihren Wunsch für die Au`ewahrung von Kopien wich&ger privater Unterlagen und privater Dokumente, um im NoWall 

schnell Ersatz beschaffen zu können. Voraussetzung ist, dass Sie uns die Kopien rechtzei&g, das heißt mindestens �R Tage 
vor der Reise, zusenden. 
Verlieren Sie, Ihr mitversicherter Lebenspartner oder Ihre mitversicherten Kinder auf einer Reise im Ausland ein für die 
Reise benö&gtes privates Dokument, benennen wir bei Bedarf diploma&sche Vertretungen. und übernehmen die Dort an-
fallende Gebühren für die Erstellung von Ersatzdokumenten übernehmen wir; 
(Reise ist jede mehrtägige Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von einem Jahr.) 

 
e) enWällt 

 
 (:)  Alle Bes&mmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten 

a) im Steuer-Rechtsschutz (siehe § � e) auch für Angehörige der steuerberatenden Berufe (Beispiel: Steuerberater); 
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b) enWällt; 
c) im Ausland auch für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevollmäch&gte. 

 
 

§ I a Außergerichtliches Media&onsverfahren 

Um Ihnen eine einvernehmliche Konfliktbeilegung zu ermöglichen, tragen wir in Deutschland für den von uns vorgeschla-
genen Mediator die Kosten bis zu �.I�� Euro je Media&on, für alle in einem Kalenderjahr eingeleiteten Media&onen 
jedoch nicht mehr als K.��� Euro. (Media6on ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe 
eines Mediators freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben.) 
Sind am Media&onsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, übernehmen wir anteilig die Kosten für Sie und 
die versicherten Personen.  
 
Die Kosten der Media&on übernehmen wir, soweit der betroffene Deckungsbereich (Beispiel: beruflicher Bereich, Immo-
bilienbereich, Verkehrsbereich) im Rechtsschutzvertrag vereinbart ist. 

 
Für die Tä&gkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich. 
Die Risikoausschlüsse nach § K kommen nicht zur Anwendung. 
Es gilt keine Wartezeit. 
Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fällen nicht ab. 

 
 

§ I b enWällt; 

 

§ � In welchen Ländern sind Sie versichert? 

Hier gilt Ihr Versicherungsschutz: 
 
(�) Ihr Versicherungsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behörde in folgenden Gebieten gesetzlich zuständig ist oder wäre und 

Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen: 
• in Europa 
• in den Anliegerstaaten des Mi0elmeers 
• auf den Kanarischen Inseln 
• auf Madeira 
• auf den Azoren 
• Ausnahme: Im Steuer-, Sozial- und Opfer-Rechtsschutz, im Verwaltungs-Rechtsschutz in nicht verkehrsrechtlichen Angelegen-

heiten, im Ehe- und im Unterhalts-Rechtsschutz und im Erb-Rechtsschutz besteht Versicherungsschutz ausschließlich bei Zu-
ständigkeit eines deutschen Gerichts (siehe § � e), f), g) aa), l), m) und n), § �� p Absatz R m)). 

 
(�) Für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen außerhalb des Geltungsbereichs nach Absatz � tragen wir die Kosten bis zu 

den im Versicherungsschein genannten Höchstbeträgen in folgenden Fällen: 
a) Der Versicherungsfall tri0 während eines bis zu einem Jahr dauernden Aufenthalts ein. 
 
b) Es besteht Streit aus einem privaten Vertrag, der über das Internet abgeschlossen wurde.  
 
c) Der Versicherungsschutz darf nicht auf deutsche Gerichte beschränkt sein (siehe Ausnahme zu Absatz �). 
 
d) Ausnahme: Es besteht kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusammen-

hang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing) an Grund-
stücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

 

� Versicherungsverhältnis 
 
 

§ : Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz ist, dass Sie den ersten oder den einmaligen Beitrag unverzüglich nach Ablauf von �R Tagen nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zahlen (siehe § G B). Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt (das heißt: Sie gilt in jedem Fall). 

 
 

§ T Dauer und Ende des Vertrags 

(�) Vertragsdauer 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.  

 
(�) S&llschweigende Verlängerung und Kündigung 
 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag 

nicht gekündigt wird. Kündigen können sowohl sie als auch wir. Die Kündigung muss ihnen oder uns spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf der Vertragszeit zugehen. 
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(K) Vertragsbeendigung  
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf.  

 
 

§ � Wann und wie müssen Sie Ihren Beitrag zahlen? 

 
A. Beitrag und Versicherungsteuer 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bes&mmten Höhe entrichten 
müssen. 

 
 
B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster Beitrag 

 
(�) Fälligkeit der Zahlung 

Wenn Sie den Versicherungsschein von uns erhalten, müssen Sie den ersten Beitrag unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen 
bezahlen. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldha#es Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.) 

 
(�) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

Wenn Sie den ersten Beitrag zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem späteren 
Zeitpunkt. Auf diese Folge einer verspäteten Zahlung müssen wir Sie allerdings aufmerksam gemacht haben, und zwar in Text-
form (Beispiel: Brief oder E-Mail) oder durch einen auffallenden Hinweis im Versicherungsschein. 
Wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben, beginnt der Versicherungsschutz zum ver-
einbarten Zeitpunkt. 

 
(K) Rücktri0 

Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzei&g bezahlen, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht bezahlt 
ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben. 

 
 
C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 

 
(�) Fälligkeit 

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 
 
(�) Verzug 

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzei&g bezahlen, geraten Sie in Verzug, auch ohne dass Sie eine Mahnung von uns erhalten 
haben. Wir sind dann berech&gt, Ersatz für den Schaden zu verlangen, der uns durch den Verzug entstanden ist (siehe Absatz K).  
Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben. 

 
(K) Zahlungsaufforderung 

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, können wir Ihnen eine Zahlungsfrist einräumen. Das geschieht in Textform 
(Beispiel: Brief oder E-Mail) und auf Ihre Kosten. Diese Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen betragen. 
Unsere Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn sie folgende Informa&onen enthält: 
• Die ausstehenden Beträge, die Zinsen und die Kosten müssen im Einzelnen beziffert sein und 
• die Rechtsfolgen müssen angegeben sein, die nach Absatz R) mit der Fristüberschreitung verbunden sind. 

 
(R) Verlust des Versicherungsschutzes 

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist immer noch nicht bezahlt haben, haben Sie ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung keinen 
Versicherungsschutz. Allerdings müssen wir Sie bei unserer Zahlungsaufforderung nach Absatz K) auf den Verlust des Versiche-
rungsschutzes hingewiesen haben. 

 
(I) Kündigung des Versicherungsvertrags 

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist immer noch nicht bezahlt haben, können wir den Vertrag kündigen, ohne eine Frist 
einzuhalten. Allerdings müssen wir Sie bei unserer Zahlungsaufforderung nach Absatz K) auf den Verlust des Versicherungsschut-
zes hingewiesen haben. 
Wenn wir Ihren Vertrag gekündigt haben und Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag bezahlen, besteht 
der Vertrag fort. Dann aber haben Sie für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und Ihrer Zahlung ein-
getreten sind, keinen Versicherungsschutz. 

 
 

D. Rechtzei&ge Zahlung bei SEPA-LastschriQmandat 

 
(�) Rechtzei&ge Zahlung 

Wenn wir die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart haben, gilt die Zahlung als rechtzei&g, wenn 
• der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
• Sie der Einziehung nicht widersprechen. 
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Was geschieht, wenn der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht eingezogen werden kann? In diesem Fall ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzei&g, wenn Sie nach einer Aufforderung in TexWorm (Beispiel: Brief oder E-Mail) unverzüglich zahlen. 
(„Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldha#es Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.) 

 
(�) Beendigung des LastschriQverfahrens 

Wenn Sie dafür verantwortlich sind, dass der fällige Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir berech&gt, künQig eine 
andere Zahlungsweise zu verlangen. Sie müssen allerdings erst dann zahlen, wenn wir Sie hierzu in TexWorm (Beispiel: Brief oder 
E-Mail) aufgefordert haben. 

 
 

E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung 
einer Rate im Verzug sind. Ferner können wir für die ZukunQ jährliche Beitragszahlung im Voraus verlangen. 

 
 

F. Beitrag bei vorzei&ger Vertragsbeendigung 

In diesem Fall haben wir nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum des Versicherungsschutzes entspricht. Das 
gilt, soweit nicht etwas anderes bes&mmt ist. 

 
 

§ � a enWällt 

 

§ �� enWällt 

 
 

§ �� Änderung wesentlicher Umstände der Beitragsfestsetzung 

(�) Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintri0, der einen höheren als den vereinbarten Versicherungsbeitrag rechWer&gt, 
können wir von da ab diesen höheren Beitrag verlangen. Denn damit sichern wir eine höhere Gefahr ab. (Beispiel: Sie haben ein 
Auto bei uns versichert und schaffen sich jetzt zusätzlich ein Motorrad an.) 
Wenn wir diese höhere Gefahr auch gegen einen höheren Beitrag nicht versichern können, müssen wir die Absicherung gegen 
diese Gefahr ausschließen. 

 
In folgenden Fällen können Sie den Versicherungsvertrag kündigen: 
• Ihr Beitrag erhöht sich um mehr als �� Prozent. 
• Wir lehnen die Absicherung der höheren Gefahr ab. 
In diesen Fällen können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen unsere Mi0eilung zugegangen ist, ohne eine 
Frist kündigen. In unserer Mi0eilung müssen wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht hinweisen. 
Nachdem wir von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erhalten haben, müssen wir unser Recht auf Beitragsänderung innerhalb 
eines Monats ausüben. 

 
(�) Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintri0, der einen niedrigeren als den vereinbarten Versicherungsbeitrag rechWer-

&gt, können wir von da ab nur noch diesen niedrigeren Beitrag verlangen. Sie müssen uns diesen Umstand innerhalb von zwei 
Monaten anzeigen. Wenn Sie uns nach Ablauf von zwei Monaten informieren, wird Ihr Versicherungsbeitrag erst zu dem Zeit-
punkt herabgesetzt, zu dem Sie uns informiert haben. 

 
(K) Wenn wir Sie auffordern, uns die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen, müssen Sie uns diese innerhalb 

eines Monats zuschicken. Wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, können wir den Versicherungsvertrag mit einer Frist 
von einem Monat kündigen. Es sei denn, Sie weisen uns nach, dass Sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 
(Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.)  

 
In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz: 
• Sie machen innerhalb der Frist vorsätzlich falsche Angaben. 
• Sie unterlassen vorsätzlich erforderliche Angaben. 
• Der Versicherungsfall tri0 später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, zu dem Sie uns über die Gefahrerhöhung hä0en 

informieren müssen. Ihr Versicherungsschutz enWällt nicht, wenn uns die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben 
bereits bekannt waren. 

 
Wenn Sie grob fahrlässig Angaben verschwiegen oder unrich&ge Angaben gemacht haben, können wir den Umfang unserer 
Leistungen kürzen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis.  
Sie müssen nachweisen, dass Sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt 
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) 
Ausnahme: In folgenden Fällen haben Sie trotzdem Versicherungsschutz:  
• Sie weisen uns nach, dass die Veränderung weder den Eintri0 des Versicherungsfalls beeinflusst noch den Umfang unserer 

Leistung erhöht hat.  
• Die Frist für unsere Kündigung ist abgelaufen und wir haben nicht gekündigt. 
Die soeben beschriebenen Regelungen werden nicht angewandt, wenn 
• die Veränderung so unerheblich ist, dass sie nicht zu einer Erhöhung der Beiträge führen würde oder  
• ersichtlich ist, dass diese Veränderung mitversichert sein soll.  

 



Bedingungen – ARAG Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 19 

 

§ �� Wegfall des versicherten Interesses 

(�) Ist der Versicherungsschutz nicht mehr nö&g, weil sich die äußeren Umstände geändert haben? Dann gilt Folgendes (sofern 
nichts anderes vereinbart ist): 
Der Vertrag endet, sobald wir erfahren haben, dass sich die äußeren Umstände geändert haben.  
Beiträge stehen uns nur anteilig bis zu diesem Zeitpunkt zu. 

 
(�) Der Versicherungsschutz besteht über Ihren Tod hinaus bis zum Ende der Versicherungsperiode. Dies gilt, wenn der Beitrag am 

Todestag gezahlt war und die Versicherung nicht aus sons&gen Gründen beendet ist. Wenn der nächste fällige Beitrag bezahlt 
wird, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.  
Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer. Er 
kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag verlangen, dass der Versicherungsvertrag vom Todestag an beendet wird. 

 
(K) enWällt 
 
(R) enWällt 
 
 

§ �K Kündigung nach Versicherungsfall 

(�) Wenn wir Ihren Versicherungsschutz ablehnen, obwohl wir zur Leistung verpflichtet sind, können Sie den Vertrag vorzei&g kün-
digen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats zugehen, nachdem Sie unsere Ablehnung erhalten haben. 

 
(�) Sind mindestens zwei Versicherungsfälle innerhalb von zwölf Monaten eingetreten und besteht für diese Versicherungsschutz? 

In diesem Fall können sowohl Sie als auch wir den Vertrag vorzei&g kündigen. Ein solches Kündigungsrecht besteht nicht, wenn 
es sich um Versicherungsfälle aus den Bereichen ARAG JuraTel®. 
 
Wann müssen Sie oder wir kündigen?  
Die Kündigung muss uns bzw. Ihnen innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir unsere Leistungspflicht für den zweiten bzw. 
letzten Versicherungsfall bestä&gt haben. Die Kündigung muss in TexWorm erfolgen. 
Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung wirksam, sobald sie uns zugeht. Sie können jedoch bes&mmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt wirksam wird; spätestens jedoch am Ende des Versicherungsjahres. 
Unsere Kündigung wird einen Monat, nachdem Sie sie erhalten haben, wirksam.  

 
 

§ �R Gesetzliche Verjährung 

(�) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
VorschriQen des Bürgerlichen Gesetzbuchs.  
Haben wir den Versicherungsschutz abgelehnt, beginnt die Verjährung des Anspruchs auf Kostentragung mit Schluss des Kalender-
jahres, in dem der Anspruch auf Bestätigung des Versicherungsschutzes nach § �: Absatz � entstanden ist. 

 
(�) Wenn Sie einen Anspruch aus Ihrem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet haben, ist die Verjährung ausgesetzt, und zwar 

von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in TexWorm zugeht. (Das heißt: Bei der Berechnung 
der Verjährungsfrist berücksich6gen wir zu Ihren Gunsten den Zeitraum von der Meldung bis zum Eintreffen unserer Entscheidung 
bei Ihnen nicht.) 

 
 

§ �I Rechtsstellung mitversicherter Personen 

(�) Versicherungsschutz besteht für Sie und im jeweils bes&mmten Umfang für die in § �� bis § �T oder im Versicherungsschein 
genannten sons&gen Personen. Versicherungsschutz besteht außerdem für Ansprüche, die natürlichen Personen kraQ Gesetzes 
dann zustehen, wenn Sie oder eine mitversicherte Person verletzt oder getötet wurden. 
(Beispiel: Wenn Sie bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt werden, haben Ihre nächsten Angehörigen Versicherungsschutz und 
können damit Unterhaltsansprüche gegen den Unfallgegner geltend machen.) 
(Eine „natürliche Person“ ist ein Mensch im Gegensatz zur „juris6schen Person“, das ist zum Beispiel eine GmbH, eine AG oder ein 
Verein.) 

 
(�) Alle Bestimmungen aus diesem Rechtsschutzvertrag gelten auch für diese mitversicherten Personen.  

Wenn eine mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt, können Sie dem widersprechen.  
Ausnahme: Es handelt sich um Ihren ehelichen/eingetragenen Lebenspartner. (Warum können Sie widersprechen, wenn eine 
mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt? Sie sind unser Versicherungsnehmer und können zum Beispiel bes6mmen, 
ob wir Kosten für mitversicherte Personen bezahlen sollen.) 

 
(K) enWällt 
 
 

§ �� Anzeigen, Willenserklärungen, AnschriQenänderung 

(�) Richten Sie bi0e alle für uns bes&mmten Anzeigen und Erklärungen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete GeschäQsstelle. Sie sollten auch dann in TexWorm erfolgen, wenn 
eine solche Form weder im Gesetz noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist. 
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(�) Wenn Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitteilen, genügt für eine Willenserklärung, die wir Ihnen gegenüber abzugeben 

haben, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Ab-
sendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall, dass Sie Ihren Namen ändern. 

 
(K) Haben Sie die Versicherung für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung 

die Bes&mmungen des Absatzes � entsprechende Anwendung. 

 

K Versicherungsfall 
 
 

§ �: Verhalten im Versicherungsfall/Erfüllung von Obliegenheiten 

Obliegenheiten bezeichnen sämtliche Verhaltensregeln, die Sie und die versicherten Personen beachten müssen, um den An-
spruch auf Versicherungsschutz zu erhalten. 

 
(�) Was müssen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintri0 und Sie Versicherungsschutz brauchen? 

a) Sie müssen uns den Versicherungsfall unverzüglich mi0eilen, gegebenenfalls auch telefonisch. („Unverzüglich“ heißt nicht 
unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldha#es Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.) 

 
b) Sie müssen uns  

• vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Versicherungsfalls unterrichten, 
• alle Beweismi0el angeben und  
• uns Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung stellen. 

 
c) Kosten verursachende Maßnahmen müssen Sie mit uns abs&mmen, soweit dies für Sie zumutbar ist (Beispiele: die Beauf-

tragung eines Rechtsanwalts, Erhebung einer Klage oder Einlegung eines Rechtsmi;els).  
 
d) Bei Eintri0 des Versicherungsfalls müssen Sie – soweit möglich – dafür sorgen, dass Schaden vermieden bzw. verringert 

wird. (Entsprechend § AD Versicherungsvertragsgesetz. § AD bes6mmt zum Beispiel in Absatz ?: „Der Versicherungsnehmer 
hat bei Eintri; des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.“) 
Das heißt, Sie müssen die Kosten für die Rechtsverfolgung (zum Beispiel: Rechtsanwalts-, Gerichtskosten, Kosten der Gegen-
seite) so gering wie möglich halten. Hierzu sollten Sie uns oder Ihren Rechtsanwalt fragen. 
Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit das für Sie zumutbar ist. Außerdem müssen Sie Weisungen von uns einho-
len, wenn die Umstände dies gesta0en.  

 
(�) Wir bestä&gen Ihnen den Umfang des Versicherungsschutzes, der für den konkreten Versicherungsfall besteht.  

Ergreifen Sie jedoch Maßnahmen zur Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen,  
• bevor wir den Umfang des Versicherungsschutzes bestä&gt haben und 
• entstehen durch solche Maßnahmen Kosten?  
Dann tragen wir nur die Kosten, die wir bei einer Versicherungsschutzbestä&gung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen 
gehabt hä0en. 

 
(K) Den Rechtsanwalt können Sie auswählen. 

Wir wählen den Rechtsanwalt aus, 
• wenn Sie das verlangen oder  
• wenn Sie keinen Rechtsanwalt benennen und uns die umgehende BeauQragung eines Rechtsanwalts notwendig erscheint. 
Wenn wir den Rechtsanwalt auswählen, beauQragen wir ihn in Ihrem Namen. Für die Tä&gkeit des Rechtsanwalts sind wir nicht 
verantwortlich.  

 
(R) Sie müssen nach der BeauQragung des Rechtsanwalts Folgendes tun: 

• Ihren Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß unterrichten, 
• ihm die Beweismi0el angeben, 
• ihm die möglichen AuskünQe erteilen,  
• die notwendigen Unterlagen beschaffen und  
• uns auf Verlangen AuskunQ über den Stand Ihrer Angelegenheit geben. 

 
(I) Wenn Sie eine der in Absatz � und Absatz R genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versicherungs-

schutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen, und zwar in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die er-
forderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) 
Wenn Sie eine AuskunQs- oder Auilärungsobliegenheit nach Eintri0 des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies zum voll-
ständigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Dies setzt jedoch voraus, dass wir Sie vorher durch geson-
derte Mi0eilung in TexWorm (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) über diese Pflichten informiert haben. 
Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheiten nicht grob fahrlässig verletzt haben. 

 
Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgendem Fall bestehen: 
Sie weisen nach, dass die Obliegenheitsverletzung nicht die Ursache war 
• für den Eintri0 des Versicherungsfalls, 
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• für die Feststellung des Versicherungsfalls oder 
• für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistung. (Zum Beispiel: Sie haben die Einlegung des Rechtsmi;els mit uns nicht 

abges6mmt. Bei nachträglicher Prüfung hä;en wir jedoch auch bei rechtzei6ger Abs6mmung Kostenschutz gegeben.)  
Der Versicherungsschutz bleibt nicht bestehen, wenn Sie Ihre Obliegenheit arglis&g verletzt haben. 

 
(�) Sie müssen sich bei der Erfüllung der Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten des von Ihnen beauQragten Rechtsanwalts 

zurechnen lassen. (Beispiel: Ihr Anwalt unterrichtet uns nicht rechtzei6g. Dann behandeln wir Sie so, als hä;en Sie selbst uns 
nicht rechtzei6g informiert.) 

 
(:) Ihre Ansprüche auf Versicherungsschutzleistungen können Sie nur mit unserem schriQlichen Einverständnis abtreten. („Abtre-

ten“ heißt: Sie übertragen Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistung, die Sie uns gegenüber haben, auf Ihren Rechtsanwalt oder 
eine andere Person.)  

 
(T) Wenn ein anderer (zum Beispiel: Prozessgegner) Ihnen Kosten der Rechtsverfolgung ersta0en muss, dann geht dieser Anspruch 

auf uns über.  
Aber nur dann, wenn wir die Kosten bereits beglichen haben.  
Sie müssen uns die Unterlagen aushändigen, die wir brauchen, um diesen Anspruch durchzusetzen. Bei der Durchsetzung des 
Anspruchs müssen Sie auch mitwirken, wenn wir das verlangen.  
Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen und wir deshalb diese Kosten von den anderen nicht ersta0et bekommen, dann 
müssen wir über die geleisteten Kosten hinaus keine weiteren Kosten mehr ersta0en. 
Wenn Sie grob fahrlässig gehandelt haben, sind wir berech&gt, die Kosten in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Sie müssen beweisen, dass Sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben. (Beispiel für „grob fahrläs-
siges Verhalten“: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.)  

 
(�) Wenn Ihnen Kosten der Rechtsverfolgung durch einen anderen (zum Beispiel: Prozessgegner) ersta0et wurden, die wir zuvor 

geleistet haben, müssen Sie uns diese zurückzahlen. 
 
 

§ �T (nicht belegt) 

 
 

§ �� (nicht belegt) 

 
 

§ �� Zuständiges Gericht, anzuwendendes Recht 

(�) Klagen gegen uns 
Wenn Sie uns verklagen wollen, können Sie die Klage an folgenden Orten einreichen: 
• Am Sitz des Versicherungsunternehmens oder am Sitz der für Ihren Vertrag zuständigen Niederlassung oder  
• wenn Sie eine natürliche Person sind, auch am Gericht Ihres Wohnsitzes. (Eine „natürliche Person“ ist ein Mensch im Gegensatz 

zur „juris6schen Person“, das ist zum Beispiel eine GmbH oder eine AG oder ein Verein.) Haben Sie keinen Wohnsitz, können 
Sie die Klage am Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthalts einreichen. 

 
(�) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

Wenn wir Sie verklagen müssen, können wir die Klage an folgenden Orten einreichen: 
• Wenn Sie eine natürliche Person sind, am Gericht Ihres Wohnsitzes. Haben Sie keinen Wohnsitz, können wir die Klage am 

Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthalts einreichen. 
• Wenn Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, am Sitz unseres 

Versicherungsunternehmens oder am Sitz der für Ihren Vertrag zuständigen Niederlassung. 
• Wenn Sie eine juris&sche Person sind oder eine offene HandelsgesellschaQ, KommanditgesellschaQ, GesellschaQ bürgerlichen 

Rechts oder eine eingetragene PartnerschaQsgesellschaQ, ist das Gericht an Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung zuständig. 
 
(K) Wohnsitzverlegung ins Ausland 

Verlegen Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen WirtschaQsraum ist, oder ist Ihr Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist der ausschließliche Gerichtsstand am Sitz unseres 
Versicherungsunternehmens. 

 
(R) Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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R Formen des Versicherungsschutzes 
 
 

§ �� Ak&v-Rechtsschutz Verkehr Komfort für Privatpersonen 

(�) Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen als  
• Eigentümer 
• Halter 
• Mieter 
• Leasingnehmer 
• Erwerber und 
• Fahrer 

 des im Versicherungsantrag/Versicherungsvertrag unter Angabe des amtlichen Kennzeichens bezeichneten Motorfahrzeugs zu 
Lande wahrnehmen.  

 
(�) Versicherungsschutz haben Sie mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht auch bei der Teilnahme am 

öffentlichen Verkehr als 
a) Fahrgast 
b) Fußgänger  
c) Radfahrer 

 
(K) Mitversichert sind 

 
a) (nicht belegt) 
 
b) (nicht belegt) 
 
c) (nicht belegt) 
 
d) (nicht belegt) 
 
e) alle Personen in ihrer EigenschaQ als berech&gte Fahrer und berech&gte Insassen des versicherten Motorfahrzeuges zu 

Lande. 
 
(R) Der Versicherungsschutz umfasst 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ � a)) 

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ � d)) 

Steuer-Rechtsschutz (§ � e)) 

Sozial-Rechtsschutz (§ � f)) 

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ � g) aa)) 

Straf-Rechtsschutz (§ � i)) 

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ � j)) 

ARAG JuraTel® (Sonderbedingung ��) 

Rechtsschutz für Media&onsverfahren  (§ I a)) 
Wenn im Rahmen eines Media&onsverfahrens im Verkehrsbereich 
die Einholung eines Sachverständigengutachtens zweckdienlich erscheint  
und sich die Medianten auf einen Sachverständigen geeinigt haben,  
übernehmen wir auch dessen übliche Vergütung bis �.��� Euro. Die  
Kosten werden auf die Versicherungssumme für die Media&on angerechnet. 

 
(I) Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgeübten 

gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbstständigen Tä&gkeit wahrnehmen. 
 
(�) Wenn wir einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

• Der Fahrer muss bei Eintri0 des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben. 
• Der Fahrer muss berech&gt sein, das Fahrzeug zu führen. 
• Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben. 
 
Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoßen wird?  
Dann besteht Versicherungsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß nichts wussten. Das heißt, die 
Personen haben ohne Verschulden oder höchstens leicht fahrlässig gehandelt. Wenn der Verstoß grob fahrlässig war, sind wir be-
rechtigt, unsere Leistung zu kürzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhal-
ten“: Jemand verletzt die allgemein übliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.)  
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
 
Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fällen bestehen: 
Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der Verstoß nicht ursächlich war für 
• den Eintri0 des Versicherungsfalls,  
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• die Feststellung des Versicherungsfalls oder 
• den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung. 

 

(:)   

Bei Vertragsabschluss ist das auf Sie zugelassene, amtlich registrierte oder auf ihre Namen mit einem Versicherungskennzeichen 

(sogenanntes Nummernschild) versehene Motorfahrzeug zu Lande beitragsrelevant. Bei den versicherten Fahrzeugen sind folgende 

Arten von Kraftfahrzeugen vorgesehen: Personenkraftwagen (PKW) einschließlich Kombis und  Wohnmobile. Ausgenommen hiervon 

sind jedoch Mietwagen, Taxen (Kraftdroschken) und Selbstfahrervermietfahrzeuge.  

  
 

§ �� b (nicht enthalten) 

§ �� p (nicht enthalten) 

§ �� (nicht enthalten) 

§ �K (nicht enthalten) 

§ �K b (nicht enthalten) 

§ �K p (nicht enthalten) 

 § �R (nicht enthalten) 

 § �� (nicht enthalten) 

§ �� b (nicht enthalten) 

§ �� p (nicht enthalten) 

§ �: (nicht enthalten) 

§ �T (nicht enthalten) 

§ �T b (nicht enthalten) 

§ �T p (nicht enthalten) 

§ �� (nicht enthalten) 

§ �� b (nicht enthalten) 

§ �� p (nicht enthalten) 

 

 

A Standardklauseln 
 
 
Nachfolgende Klauseln gelten nur dann, wenn sie mit uns ausdrücklich vereinbart sind: 
 
 

Klausel � bis � zu den ARB ����: nicht enthalten 

 
 

Klausel � bis �� zu den ARB ����: nicht enthalten 



24 Bedingungen – ARAG Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 

B Sonderbedingungen 
 
 
Nachfolgende Sonderbedingungen gelten nur dann, wenn sie mit uns ausdrücklich vereinbart sind: 
 
 

Sonderbedingung � bis � zu den ARB ����: nicht enthalten 

Sonderbedingung �� zu den ARB ����: ARAG JuraTel® 

 

§ � Gegenstand von ARAG JuraTel® 

Wir stellen Ihnen eine Rufnummer für den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung (einem telefo-
nischen ersten Beratungsgespräch) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt in allen Rechtsangelegenheiten zur 
Verfügung, auf die deutsches Recht anwendbar ist. 

 
 

§ � Voraussetzungen für den Anspruch auf Versicherungsschutz 

Ein Anspruch auf Versicherungsschutz besteht bei Vorliegen eines Beratungsbedürfnisses.  
 
 

§ K Leistungsumfang 

Wir übernehmen je telefonische Erstberatung (Rat oder AuskunQ) die Vergütung eines für Sie tä&gen Rechtsanwalts 
• in Deutschland im Umfang des § I Absatz � a) ARB,  
• im Ausland bis zu maximal �I� Euro, für alle in einem Kalenderjahr angefallenen Erstberatungen jedoch nicht mehr als I�� 

Euro.  
In diesen Fällen gilt keine Selbstbeteiligung. 

 
 

§ R Anzuwendende Bes&mmungen 

Soweit vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bes&mmungen der §§ �, : bis ��, �R, ��, �: und �� 
ARB entsprechend. 

 

 

Sonderbedingung �� bis �K zu den ARB ����: nicht enthalten 

 
 
 



 

Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten 

durch die deutsche VersicherungswirtschaQ 

 

Informa&on zur Verwendung Ihrer Daten 
 
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des Versicherungsvertrags, zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, 
insbesondere im Leistungsfall, benö&gen wir personenbezogene Daten von Ihnen. Die Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist gesetzlich 
geregelt. 
 
Die deutsche VersicherungswirtschaQ hat sich in den „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
VersicherungswirtschaQ“ verpflichtet, nicht nur die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maßnahmen 
zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen.  
 
Erläuterungen dazu können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im Internet unter www.ARAG.de abrufen können. Ebenfalls im 
Internet abrufen können Sie Listen der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen sowie Lis-
ten der AuQragnehmer und der Dienstleister.  
Auf Wunsch händigen wir Ihnen auch gern einen Ausdruck dieser Listen aus.  
 
 
 

Ihre Rechte 
 
Sie können AuskunQ über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen sowie die Berich&gung Ihrer Daten verlangen, wenn diese 
unrich&g oder unvollständig sind.  
Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig 
oder nicht mehr erforderlich erweist.  
 
In allen diesen Fällen können Sie sich jederzeit an den ARAG Kunden-Service wenden.  
Sie erreichen uns telefonisch unter +R� ��� �T :�� :��.  
 
Natürlich können Sie uns auch schreiben:  
ARAG Versicherungen 
ARAG Platz �  
R�R:� Düsseldorf  
 
oder per Email an service@ARAG.de. 
 
 
 

Einwilligung und Schweigepflichtentbindung zur Erhebung und Verarbeitung  

von Gesundheitsdaten und anderen besonderen Arten personenbezogener Daten 
 
Sofern bei der Risiko- oder Leistungsprüfung oder in der Schadenbearbeitung Gesundheitsdaten verarbeitet werden, holen wir zuvor eine 
Einwilligungs- und ggf. auch eine Schweigepflichtentbindungserklärung bei Ihnen bzw. beim Betroffenen ein. Sollen andere besondere Arten 
personenbezogener Daten im Sinne des § K Absatz � BDSG erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wie beispielsweise die Informa&on 
über eine GewerkschaQszugehörigkeit als Tarifmerkmal, wird mit dem betreffenden Antrag eine entsprechende Einwilligungserklärung vom 
Antragsteller eingeholt.  
 
 
 

Hinweis zum Hinweis- und Informa&onssystem 
 
Die informa Insurance Risk and Fraud Preven&on GmbH betreibt das Hinweis- und Informa&onssystem der VersicherungswirtschaQ (HIS). An 
das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug 
hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. 
 
Zweck des durch das HIS ermöglichten Informa&onsaustausches ist die Unterstützung der Risikobeurteilung bei Versicherungsanträgen, der 
Sachverhaltsauilärung bei Versicherungsfällen unter Rückgriff auf frühere Schadenfälle sowie die Bekämpfung von Versicherungsmiss-
brauch. 
 
Eine Einmeldung in das HIS ist bei Antragstellung oder im Versicherungsfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z.B. eine Immo-
bilie, betreffen.  
 



 

Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oQ Schäden gemeldet werden oder z.B. das Schadenbild mit der Scha-
denschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. In diesen Fällen werden insbesondere Name, AnschriQ, Geburtsdatum sowie Anga-
ben zum Risiko an das HIS gemeldet. 

 
Im Schadenfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versiche-
rern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versi-
cherungsfalls relevant sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall 
beantworten und daher AuskunQ über Ihren Schadenfall geben müssen. 
Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung von uns benach-
rich&gt. 
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de.  

 
 
 

Betriebliche DatenschutzbeauQragte 
 
Die Kontaktdaten unseres betrieblichen DatenschutzbeauQragten finden Sie auf unserer Internetseite www.ARAG.de unter dem S&chwort 
„Datenschutz“. 
 
 


